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 Veröffentlicht am 08.11.1976

Norm

DSt 1872 §2 G

DSt 1872 §2 J

RAO §9

Rechtssatz

Unüberlegtes Schreiben eines Rechtsanwaltes an den Ombudsmann einer Zeitung, in welchem er von einer

"schleppenden Vorgangsweise" einer bestimmten Staatsanwaltschaft spricht und noch hinzufügt, daß nicht nur ihm,

sondern der ganzen Kollegenschaft dies "nichts Neues" sei, als Berufsp ichtenverletzung und Beeinträchtigung von

Ehre und Ansehen des Anwaltstandes in der Öffentlichkeit.
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